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Liebe Leserinnen und Leser,

nirgendwo sind wir uns selbst so nahe und fühlen wir uns so wohl wie in
unserer eigenen Haut.

„Deine Haut. Die wichtigsten 2m2 Deines Lebens.“ – So lautet das Motto der
gemeinsamen Präventionskampagne Haut der gesetzlichen Kranken- und

Unfallversicherung.

Mit der Kampagne wird die Gesundheit der Haut stärker in das Bewusstsein
gerückt, um die Prävention für eine gesunde Haut weiter zu verbessern.

Das Ziel ist: eine gesunde Haut und weniger Hauterkrankungen. Denn eine
gesunde Haut trägt zur Lebensqualität bei. Dagegen kann eine kranke Haut

erhebliche Folgen haben.

Auch die Eisenbahn-Unfallkasse ist für Sie „hautnah“ da.

Hautpflege – So haut es hin.
Eine Übersicht zu Gefährdungen und
Schutzmaßnahmen beim Umgang mit
dem Werkstoff Metall.

Seite 3

Der Sonnenbrand
Jürgen und Kai unterhalten sich
über Schutz und Pflege des größten
menschlichen Organs.

Seite 6

Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz:
Kennen Sie sich aus?

Seite 8

Ein Sicherheitstest:
Ist die Haut wirklich so wichtig?

Seite 9

Aufarbeitung der Kleinkomponen-
ten von Schienenfahrzeugen.

Seite 10
Unser Titelbild:

„Unterarmschutz“ –

eine Motivation der

Kampagne zum Hautschutz.

Mit verschiedenen Aktivitäten wollen wir Beschäftig-
te, Unternehmer und Führungskräfte ansprechen, um

gemeinsam mit präventiven Maßnahmen das Ziel
weniger Hautgefährdungen zu erreichen.

Wir wollen Sie auch in dieser Ausgabe der
BahnPraxis W zur Prävention für eine gesunde Haut

informieren.

Der Artikel „Hautpflege – so haut es hin“ gibt
Ihnen eine Übersicht über Hauterkrankungen und

Schutzmaßnahmen.

Ein Sonnenbrand ist Anlass für die Unterhaltung von Jürgen und Kai über
Schutz und Pflege der Haut.

Auch bei den Fragen im Beitrag „Kennen Sie sich aus?“ und im
„Sicherheitstest“ wird unter anderem die Hautprävention aufgegriffen.

Der Artikel „Aufarbeitung der Kleinkomponenten von Schienenfahrzeugen“
gibt Hinweise auf Gefahren und zeigt mögliche Schutzmaßnahmen zur

Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten auf.

Wenn Sie noch mehr zur Hautprävention wissen möchten, fordern Sie doch
bei uns weitere Informationen an, die im EUKDialog 2/2007 auf

Seite 4 veröffentlicht worden sind oder schauen Sie doch einmal auf unsere
Internetseite.

Auch unter www.2m2-haut.de erhalten Sie viele Hinweise und Tipps zur
Hautprävention.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam „BahnPraxis W“
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Abbildung 1: Ultraschallprüfung. Abbildung 2: Umgang mit heißen Bauteilen.

Im Jahr 2006 transportierte z.B.
die DB AG 1.854 Millionen Rei-
sende und 307,6 Millionen Ton-
nen an Gütern und Waren. Was
aber besagen diese Informatio-
nen zum Thema Haut? Hinter
diesen Zahlen verstecken sich
unzählige fleißige und arbeiten-
de Hände. Gemeinsamkeit der
Besitzer dieser Hände ist, dass
ohne sie, ohne ihrer Hände Ar-
beit kein Rad mehr rollen wür-
de.

Um das Ziel einer kontinuierli-
chen und störungsfreien Mobi-
lität zu erreichen, betreiben die
Eisenbahnunternehmen unter-
schiedliche Werkstätten in de-
nen Arbeiten mit dem Werkstoff
Metall im Mittelpunkt stehen.
Zunehmend finden aber auch
Kunststoffe oder Verbundwerk-
stoffe ihre Anwendung.

Das haut
schon hin?

Ist die Haut wirklich so wichtig?
An Arbeitsplätzen in Metallbe-
trieben gehören Hauterkrankun-

gen nach Information der Verei-
nigung der Metall-Berufsgenos-
senschaften mit etwa 16 Pro-
zent aller Verdachtsanzeigen zu
den häufigsten berufsbeding-
ten Erkrankungen. Darüber hi-
naus zählen aber auch Kran-
kenkassen je 100 Pflichtmitglie-
der durchschnittlich 21 Arbeits-
unfähigkeitstage, die auf Haut-
erkrankungen zurückzuführen
sind. Diese Zahlen können je-
doch leider nicht zeigen, wie
sehr eine gesunde Haut we-
sentlich zur Lebensqualität bei-
trägt und wie umfangreich und
einschneidend die privaten und
wirtschaftlichen Folgen eines
jeden einzelnen sein können,
wenn seine Haut erkrankt.

Neben den reinen mechani-
schen Belastungen werden in
einer modernen Werkstatt
heutzutage eine große Menge
an unterschiedlichen Hilfsstof-
fen eingesetzt, die sich schon
aufgrund ihrer Eigenschaften
nicht mit der Haut eines Men-
schen vertragen. Hauptsäch-
lich metallverarbeitende Beru-
fe, die in den unterschiedlichs-

ten Instandhaltungsberufen tä-
tig werden, sind von Hauter-
krankungen aufgrund von
wechselnden Belastungen
durch für die Haut aggressiven
Ölen, Kraftstoffen und Kühlflüs-
sigkeiten betroffen. Werden
Metalle gefräst oder gedreht,
werden in der Regel wässrige
Kühlschmierstoffe und um Bau-
teile zu entfetten, Lösemittel
eingesetzt. Bei der Bearbeitung
von Holz entstehen Holz- und
Schleifstäube. Daneben wer-
den aber auch Löt- und Beiz-
mittel, Kleber für Kunststoffe
sowie Epoxid-, Polyurethan
(PU)- und Polyesterharze ver-
wendet, die chemische Haut-
belastungen hervorrufen.

Wasser ist
gefährlich?

Wasser ist ein Gefahrstoff? Fast
immer wird bei der Ermittlung
von Hauterkrankungen und bei
der Gefährdungsbeurteilung für
hautbelastende Tätigkeiten die
Gefährlichkeit von Wasser und
Feuchtigkeit auf die menschli-

che Haut unterschätzt. Nicht nur
der Wärmestau in Schweißer-
handschuhen, auch das Schwit-
zen in luftundurchlässigen Che-
mikalien-Schutzhandschuhen
sowie unter Schutzkleidung wie
Einweganzügen oder Schutz-
masken kann die Haut umfas-
send schädigen. Ganz abgese-
hen von Tätigkeiten, bei denen
der Mitarbeiter direkten Haut-
kontakt mit Wasser oder feuch-
ten Materialien hat.

Gefährdungen erkennen,
vermeiden und beseitigen
Probleme mit der Haut treten
immer dann auf, wenn die Haut
durch berufliche und private Ein-
flüsse so stark belastet ist, dass
die Hautbelastbarkeit über-
schritten ist und die Regenera-
tionsfähigkeit der Haut nicht
mehr ausreicht. Hautbelastbar-
keit und Regenerationsfähigkeit
sind allerdings bei jedem Men-
schen anders. Das bedeutet,
dass individueller und konse-
quenter Hautschutz sowie in-
tensive Hautpflege durchgän-
gig umgesetzt werden, um ei-
ner Erkrankung rechtzeitig vor-
zubeugen.

Folgende Funktionen besitzt die
Haut:
� Schutz vor Reibung, Druck,

Stoß,
� Schutz vor chemischen

Belastungen,
� Schutz vor Krankheitserre-

gern,
� Schutz vor UV-Strahlung,
� Wärme- und Kälteregula-

tion,

Hautpflege – So haut es hin
Auch in einem hoch technisierten Arbeitssystem ist und bleibt die Haut die erste

Kontaktfläche zu Werkstoffen und Werkstücken in der Produktion. Eine Übersicht zu
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit dem Werkstoff Metall in den
Werkstätten der Mitgliedsbetriebe der EUK gibt Dipl.-Ing. (FH) Matthias Böhm vom

Technischen Aufsichtsdienst der Eisenbahn-Unfallkasse.
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Abbildung 3: Ursache für Hauterkrankungen in der Metallindustrie ist hauptsächlich

der Umgang mit Kühlschmierstoffen sowie Ölen, Fetten und Lösemitteln

(BGI 658 – Hautschutz in Metallbetrieben).

Abbildung 4: Mögliche Erkrankungen der Haut

(BGI 658 – Hautschutz in Metallbetrieben).

� Sinneswahrnehmung von
Druck, Temperatur und
Schmerz.

Eine Beeinträchtigung oder
Schädigung der genannten
Funktionen durch unzureichen-
den Schutz führt zu den in Ab-
bildung 4 dargestellten Erkran-
kungen und kann gravierende
private und wirtschaftliche Fol-
gen haben.

Maßnahmen zur Beseitigung
von Gefährdungen sind ange-
zeigt, wenn Arbeiten mit folgen-
den Kennzeichen ausgeführt
werden:
� im feuchten Milieu oder Kon-

takt mit feuchten Teilen,
� mit Lösemitteln oder Kühl-

schmierstoffen,
� mit stark scheuernden oder

lösemittelhaltigen Reini-
gungsmitteln,

� mit scharfkantigen Teilen
oder Metallspänen,

� wiederkehrende Handgriffe
und Belastung derselben
Hautpartien,

� Kälte und Hitze.

Ist die Haut erst mal geschä-
digt, zeigt sie ihrem Besitzer
dies sehr deutlich, denn die
Reparatur und Regeneration der
Haut dauert oft sehr lange. Ers-
tes Anzeichen einer Schädigung
ist trockene Haut und Signal
zum sofortigen Handeln. Wer
weiterhin gefährdende Arbeiten
ohne Schutz ausführt, dessen
Haut erkrankt. Erkrankungen
wie Kontaktekzeme, allergi-
sches Ekzem und Abnutzungs-
dermatosen sind die schwer-
wiegende Folge.

Kontaktekzeme entstehen in
zwei Phasen. Die erste Phase

ist zuerst durch die permanente
schädigende Einwirkung (Noxe)
gekennzeichnet. Danach folgt
die Überforderung der physio-
logischen Regeneration, ge-
kennzeichnet durch trockene,
rissige Haut mit dem Ergebnis
eines toxisch-degenerativen
Kontaktekzems. Als Folge der
ersten Phase ist nun die Barrie-
refunktion der Haut gestört, die
das Eindringen von potenziel-
len Allergenen in lebende Haut-
schichten ermöglicht und zu
einer Sensibilisierung führt. Da-
mit hat sich das toxisch-dege-
nerativen Kontaktekzem zu ei-
nem allergischen Kontaktekzem
verändert.

Vermeidung

Um Hautkrankheiten zu vermei-
den ist es wichtig Arbeitsbedin-
gungen sowie verwendete und
auftretende Stoffe zu beurtei-
len. Das Ausmaß der Hautge-
fährdung ist nach Art und Um-
fang zu ermitteln. Dabei hat die
Vermeidung des Hautgefahr-
stoffes oder des Hautkontaktes
zum Gefahrstoff oberste Priori-
tät.

Mit Hilfe der dargestellten Prüf-
liste kann ein erster Überblick
gewonnen werden, wo der Haut
Gefahren drohen. Wird bei der
notwendigen genauen Betrach-
tung der Arbeitsverfahren und -
bereiche festgestellt, dass Tä-
tigkeiten mit hautgefährdenden
Stoffen nicht auszuschließen
und nicht vermieden werden
können, ist ein umfangreicher
und detaillierter Hautschutzplan
aufzustellen. Hier hat der Be-
triebsarzt die Aufgabe, die Ver-
antwortlichen zu unterstützen.

Inhalt eines
Hautschutzplanes sind
folgende Informationen
für die Beschäftigten:

1. Hautgefährdung
– Hautgefährdung nach Ar-

beitsbereich (Betriebsbe-
reich)

– Hautgefährdung nach Ar-
beitsverfahren

– Hautgefährdung nach Stof-
fen

Eine Untergliederung ist vom

Einzelfall abhängig. Ziel ist eine
umfassende Information der
Anwender.

2. Hautschutzmittel
Hinweis, dass das Hautschutz-
mittel vor Arbeitsbeginn und
auch nach Pausen anzuwen-
den ist.

3. Hautreinigungsmittel
Hinweis, dass das Hautreini-
gungsmittel vor Pausen und
nach der Arbeit anzuwenden
ist.

4. Hautpflegemittel
Hinweis, dass das Hautpflege-
mittel nach Arbeitsende und zur
Hautreinigung zu verwenden ist.

Bei den Punkten 2 bis 4 sind im
Hautschutzplan der Produktna-
me oder die interne Werksbe-
zeichnung einzutragen. Außer-
dem sind Angaben zu machen,
wo und von wem die Hautmittel
und Schutzhandschuhe he-
rausgegeben werden/erhältlich
sind.

Bei der Erstellung eines Haut-
schutzplanes sollte unbedingt
darauf geachtet werden, dass
neben der notwendigen Infor-
mation auch die Akzeptanz der
Beschäftigten ein Garant für die
erfolgreiche Umsetzung sind.
Ziel der Verantwortlichen muss
sein, dass alle Beschäftigten
den Nutzen für sich und ihre
eigene Gesundheit und Arbeits-
fähigkeit erkennen. Eine hilfrei-
che Unterstützung zur Förde-
rung der Akzeptanz kann ne-
ben der umfassenden Informa-
tion und Motivation der Beschäf-
tigten durch Informationsmate-
rialien auch z.B. der Einsatz ei-
nes Testgerätes (UV-Lampe) zur
Überprüfung des individuellen
Hautschutzes sein.

Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe, als eine der
wichtigsten Barrieren zum
Schutz der Haut des Beschäf-
tigten, sind überall dort notwen-
dig, wo Hautgefahrstoffe oder
wo Hautkontakt zum Gefahr-
stoff nicht vermieden werden
können. Schutzhandschuhe
sind dem Einsatzzweck ent-
sprechend aus unterschiedli-
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Abbildung 5: Prüfliste zur Ermittlung von schädigenden Einwirkungen

(BGI 658 – Hautschutz in Metallbetrieben).

Abbildung 6: Pictogramme für die

Anwendung von Schutzhandschuhen

(BGI 658 – Hautschutz in Metallbetrie-

ben).

chen Materialien gefertigt. Es
kommen Handschuhe aus Na-
turgummi (Latex), Leder, Stoff
und Gewebe, beschichtetem
Gewebe, Kunststoffen (Polyme-
re) oder Laminaten infrage.
Sie müssen Schutz bieten ge-
gen
� mechanische Gefährdun-

gen,
� thermische Gefährdungen,
� chemische Gefährdungen

oder
� elektrische Einflüsse.

Dabei ist zu beachten, dass bei
der Verwendung von Hand-
schuhen zum einen keine zu-
sätzlichen Unfallgefahren ent-
stehen, wie z.B. bei der Ver-
wendung an rotierenden Ma-
schinen mit der Gefahr des Ein-
zugs und das zum anderen die
Haut durch das Handschuh-
material keiner Gefährdung aus-
gesetzt ist z.B. Allergieauslö-
sendes Latex. Eine Übersicht
über EN-Normen, die bei der
Verwendung von Schutzhand-
schuhen zu beachten sind, kann
der BGI 658 – Hautschutz in
Metallbetrieben entnommen
werden.

Grundanforderungen enthält
die DIN EN 420:
Schutzhandschuhe dürfen bei
bestimmungsgemäßer Verwen-
dung den Träger nicht schädi-
gen. Das Handschuhmaterial,
enthaltene Substanzen, Zerset-
zungsprodukte, Nähte und Kan-
ten dürfen sich nicht nachteilig
auf die Gesundheit und die Hy-
giene des Benutzers auswirken.

� Der Hersteller oder sein au-
torisierter Vertreiber muss
alle Substanzen im Hand-
schuh angeben, die bekannt
sind, Allergien oder Kontakt-
dermatitis zu verursachen.

� Der pH-Wert der Schutz-
handschuhe muss größer
als 3,5 und kleiner als 9,5
sein.

� Der Handschuh muss ge-
kennzeichnet sein mit

– Name oder Handelsmarke
des Herstellers,

– Handschuhbezeichnung,
– Größenbezeichnung,

– ggf. dem Verfallsdatum,
– CE-Kennzeichnung,
– Piktogramm der zugehören-

den Nummer der Norm und
den Leistungsstufen sowie
einer mehrstelligen Schlüs-
selnummer bei Erfüllung der
Mindestanforderungen der
spezifischen Norm.

Fazit

„Das haut schon hin.“ – Diese
Worte können beim Hautschutz
zu Erkrankungen führen, die
den Erkrankten über das Be-
rufsleben hindurch und auch
darüber hinaus massiv beein-
trächtigen.

Um alle Risiken einer Hauter-
krankung auszuschließen und
die Haut sicher bei allen Tätig-
leiten zu schützen sind umfang-
reiche Kenntnisse und die Sen-
sibilierung der Beschäftigten
über die zu erwartenden Folgen
einer Hautschädigung notwen-
dig.                                          �

Neben der hier zitierten BGI 658 Hautschutz in

Metallbetrieben können weitere Publikationen

umfassend bei der Beurteilung und Vermeidung von

Hautgefährdungen helfen:

BGI 504-24 Hauterkrankungen

GUV-I 5024 Gehörschutz – Informationen

BGR 143 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen

GUV-R 191 Benutzung von Fuß und Beinschutz

GUV-R 194 Einsatz von Gehörschützern

GUV-R 195 Einsatz von Schutzhandschuhen

BGR 197 Benutzung von Hautschutz

BGR 227 Tätigkeiten mit Epoxidharzen

TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt

TRGS 430 Isocyanate

TRGS 540 Sensibilisierende Stoffe

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 907 Verzeichnis sensibilisierender Stoffe
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Kai: Hallo Jürgen, wie war Dein
Wochenende? Hat der FC Bux-
trup wieder gewonnen?

Jürgen: Leider nicht. Wir hät-
ten sicher gewonnen, wenn wir
in Bestbesetzung angetreten
wären. Das war nicht möglich,
weil wir unseren Stammtorwart
ersetzen mussten und der Er-
satztorwart eben doch nur Er-
satz war.

Kai: Was war der Grund für
den Ausfall des Stammtor-
warts?

Jürgen: Er hatte sich beim
Baden am Baggersee einen
derart massiven Sonnenbrand
auf den Oberschenkeln zuge-
zogen, dass ein Einsatz gestern
unmöglich war.

Kai: Das hört sich nach Selbst-
verstümmelung an. Aber Tor-
warten sagt man ja einige Ver-
rücktheiten nach.

Jürgen: So ist es wohl. Und je
besser einer ist, um so verrück-
ter ist er auch, wie man leider
wieder sehen kann.

Kai: Wenn man sich über die
möglichen Folgen von Sonnen-
brand im Klaren ist, sieht man
sich beim Baden am Bagger-
see vor und kann sonntags im
Tor stehen.

Jürgen: Was weißt Du über
die Folgen von Sonnenbrand?

Kai: Ich habe als Sicherheits-
beauftragter an unserer letzten
Arbeitsschutzausschusssitzung
teilgenommen. In dieser Sitzung
berichtete unser Betriebsarzt
zum Thema Haut. Dabei ging er
auch auf die Ursachen und Fol-
gen von Sonnenbränden ein.

Jürgen: Interessant. Wie kam
denn das Thema Haut auf die
Tagungsordnung?

Kai: Das Thema Haut ist in
diesem Jahr eine Schwerpunkt-
aktion der Gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger, Kranken-
versicherungen und weiterer
Institutionen unter dem Motto:
„Deine  Haut.  Die  wichtigsten
2 m2 Deines Lebens“. Das Ziel
dieser Präventionskampagne
lautet: „Gesunde Haut – weni-
ger Hauterkrankungen“

Jürgen: Warum soviel Lärm
um das Thema Haut?

Kai: Dazu sagte unser Betriebs-
arzt auch etwas, was mir bis
dahin so nicht bekannt war.
Hauterkrankungen kommen
sehr häufig und aus unter-
schiedlichsten Gründen vor. Sie
sind in Deutschland z.B. die am
häufigsten angezeigten Berufs-
erkrankungen.

Der
Sonnenbrand

Jürgen und Kai unterhalten sich
über Schutz und Pflege des größten menschlichen

Organs
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Jürgen: Das hätte ich auch
nicht gedacht. Was führt denn
z.B. zu Hauterkrankungen?

Kai: Da gibt es eine Vielzahl von
Möglichkeiten. Der Sonnenbrand
gehört auch dazu. Uns interes-
siert natürlich in erster Linie, wel-
che beruflich bedingten Hautbe-
lastungen zu Hauterkrankungen
führen können.

Jürgen: Die Liste der Möglich-
keiten ist sicher lang.

Kai: Das kann man sagen.
Unser Betriebsarzt hat eine
Reihe von Tätigkeiten aufge-
führt, bei denen Vorsorge zu
treffen ist, um Hauterkrankun-
gen zu vermeiden bzw. vorzu-
beugen. Dazu gehören unter
anderem
� Feuchtarbeit,
� langes Tragen von Hand-

schuhen,
� Umgang mit

- Desinfektionsmitteln,
- Lösungs- und Reini-

gungsmitteln,
- Kühlschmierstoffen,
- Ölen und Fetten und
- anderen chemischen

Substanzen
sowie

- mechanische oder auch
temperaturbedingte Ein-
wirkungen.

Jürgen: Wahrlich eine lange
Liste. Was davon kommt denn
in unserer Werkstatt infrage?

Kai: Richtig gesehen haben wir
es mit allen aufgezählten Punk-
ten zu tun. Natürlich in ganz
unterschiedlichen Größenord-
nungen.

Jürgen: Und welche Einwir-
kungen spielen bei uns die größ-
te Rolle?

Kai: Lösungs- und Reinigungs-
mittel sowie Öle und Fette spie-
len eine größere Rolle. Zu unter-
schätzen sind aber auch nicht
die Einwirkungen durch Feucht-
arbeit oder durch Strahlung und
Temperatur bei Schweißarbei-
ten.

Jürgen: Wenn derartige Ein-
wirkungen eine Rolle spielen,

müssen wir also Vorsorgemaß-
nahmen treffen. Welche sind das
denn z.B.?

Kai: Beim Umgang mit Lö-
sungs- und Reinigungsmitteln,
Ölen und Fetten und Gefahr-
stoffen ganz allgemein sind die
Herstellerangaben für die spe-
ziellen betrieblichen Gegeben-
heiten umzusetzen.

Jürgen: Also wie immer: Ge-
fährdungsbeurteilung und Maß-
nahmenfestlegung dokumen-
tiert in Betriebsanweisungen.

Kai: Genau. Aber nicht zu ver-
gessen: Wirksamskeitskontrol-
le und gegebenenfalls Nach-
steuerung.

Jürgen: Was sind Maßnah-
men, die konkret auf den Haut-
schutz bezogen infrage kom-
men?

Kai: Die wirksamste Maßnah-
me ist, wie immer, hautbelas-
tende Tätigkeiten/Einwirkungen
zu vermeiden. Da das nicht voll-
kommen möglich ist, sind
Schutzmaßnahmen einzuführen
und einzuhalten. Das wären in
erster Linie technische Maßnah-
men, die dafür sorgen, dass die
Hautbelastungen unterhalb ei-
ner schädigenden Einwirkung
bleiben, z.B. der Einsatz von
Waschmaschinen anstelle von
Handwäsche bei der Reinigung
öliger, fettiger Metallteile.

Jürgen: Und wenn das nicht
möglich ist, kommen in der
Rangfolge der Schutzmaßnah-
men organisatorische Maßnah-
men zum Zuge.

Kai: Du hast inzwischen dazu
gelernt. Genau so ist es. Zu
dem gerade beschriebenen
Beispiel fällt mir keine organisa-
torische Variante ein. Ich kann
mir aber vorstellen, dass bei
stark staubenden Tätigkeiten an
großen Bauteilen, bei denen
eine Absaugung der anfallen-
den Stäube nur unzureichend
möglich ist, eine organisatori-
sche Maßnahme wirksam sein
kann.

Jürgen: Was wäre das?

Kai: Hier wäre der Produkti-
onsablauf so zu organisieren,
dass möglichst wenige Mitar-
beiter von den Staubemissio-
nen betroffen sind. Diejenigen,
die die Emissionen erzeugen,
müssen dabei individuell ge-
schützt werden.

Jürgen: Durch den Einsatz per-
sönlicher Schutzausrüstung.
Dem schwächsten Glied in der
Rangfolge der Schutzmaßnah-
men.

Kai: Ja. Aber manchmal ist es
nicht anders möglich. Man sieht
an diesem Beispiel aber auch,
dass die Persönliche Schutz-
ausrüstung nicht als alleinige
Maßnahme vorzusehen ist, son-
dern das sie durch organisato-
rische Maßnahmen unterstützt
wird.

Jürgen: Was gibt es sonst an
Vorsorgemaßnahmen zum
Schutz der Haut?

Kai: Dort wo mit hautbelasten-
den Tätigkeiten zu rechnen ist,
sind Hautschutzmittel und  per-
sönliche Schutzausrüstungen
neben technischen und organi-
satorischen Maßnahmen uner-
lässlich. Dazu werden Haut-
schutzpläne aufgestellt und
Hautschutzpflege- und -reini-
gungsmittel zur Verfügung ge-
stellt, die natürlich nur wirksam
sein können, wenn sie zweck-
entsprechend und vorschrifts-
mäßig zum Einsatz kommen.

Jürgen: Das hat unser Tor-
wart wohl vergessen, als er zum
Baden an den Baggersee ging.

Kai: Vielleicht spielte auch eine
gewisse Eitelkeit eine Rolle. Er
wollte schnell braun werden, um
beim nächsten Spiel des FC
Buxtrupp besonders gut aus-
zusehen.

Jürgen: Darauf musste er zu-
nächst verzichten. Was können
denn eigentlich die Folgen ge-
sundheitsschädigender Haut-
belastungen sein?

Kai: Im Falle deines Torwarts
handelt es sich um Verbren-
nungen, die durchaus sehr

schmerzhaft sein können. Die
Folgen bei wiederholtem Vor-
kommen sind vorzeitige Haut-
alterung und im schlimmsten
Fall Hautkrebs. Durch die Son-
neneinstrahlung können aber
auch die Augen geschädigt
werden, was für den Job als
Torwart beim FC Buxtrupp auch
nicht von Vorteil sein dürfte.

Jürgen: Das sehe ich auch so.
Vielen Dank für die Information.
Ich werde die Mannen des FC
Buxtrup in der nächsten Spie-
lersitzung entsprechend infor-
mieren.

Kai: Dann geht es sicher wie-
der aufwärts.

Jürgen: Beim FC Buxtrup wie
in unserer Werkstatt.

L.B.
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a) Handschutz benutzen □
b) Im Winter Handschuhpflicht □
c) Zweifarbige Handschuhe tragen □

a) Feuer verboten □
b) Rauchen verboten □
c) Feuer, offenes Licht und Rauchen

verboten □

BahnPraxis Test

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

Form und Farbe
der Sicherheits-
zeichen
Gemäß dem Spruch „ein Bild
sagt mehr als tausend Worte“,
haben bei den verbindlich fest-
gelegten Zeichen nach der Un-
fallverhütungsvorschrift GUV-V
A8 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz“ Form und Farbe
eine festgelegte Bedeutung.

Gemeinsam mit einem Symbol
(Bild) auf dem Schild ergibt sich
die beabsichtigte Aussage.

Hier einige Beispiele. Viel Spaß
beim Test. Die Lösungen finden
Sie auf Seite 12 dieses Heftes.

a) Treffpunkt/Meeting Point □
b) Sammelplatz für vier Personen □
c) Sammelstelle □

a) Kantine geschlossen □
b) Lebensmittelaufbewahrung

verboten □
c) Essen und Trinken verboten □

a) Helmpflicht für Radfahrer □
b) Gesichtsschutz benutzen □
c) Visier bei Regen schließen □

a) Treppenhaus nur nach unten
benutzen □

b) Fahrstuhl nach unten □
c) Notausgang □

� � �

� � �

Kennen
Sie sich aus?

Am Arbeitsplatz lauern viele Gefahren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
zwar vom „Chef“ oder seinem Beauftragten darüber eingehend unterwiesen, bevor sie
ihre Arbeit aufnehmen, aber: Man kann nicht alles im Kopf behalten. Deshalb gibt es
eine Reihe von Verbotszeichen, Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen und
Brandschutzzeichen am Arbeitsplatz. Sie alle sollen die Kolleginnen und Kollegen

ständig daran erinnern, den Warnungen, Geboten, Verboten und Hinweisen
kompromisslos zu folgen. Wichtig: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Sicherheits-

und Gesundheitsschutzkennzeichnungen am Arbeitsplatz anzubringen.
Und die Beschäftigten sind verpflichtet, sie zu beachten. Also: alle, Chef und
Mitarbeiter, müssen jeweils ihren Beitrag zur Verhütung von Unfällen leisten.

Hier die Schilder zum Test:
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Ein Sicherheitstest
Ist die Haut wirklich so wichtig?

Die wichtigste Verbindung zwischen dem Menschen und der Technik ist und bleibt
der Kontakt. Hautschutz und Hautpflege sind deshalb unentbehrlich.

So sollte z.B. jedes Reinigungsverfahren im ausgewogenen Verhältnis von
mechanischer zu unverzichtbarer chemischer Reinigungsarbeit erfolgen.

Die folgenden Fragen für das richtige Verhalten sind als Testfragen
für Sie gedacht. Kreuzen Sie bitte die nach Ihrer Meinung richtigen Antworten an

(Mehrfachantworten sind möglich, Lösungen auf Seite 12).

Die Fragen

1.) In Metallberufen gehören Hauterkrankungen zu den
häufigsten Verdachtsanzeigen auf Berufskrankheiten.
Wie hoch schätzen Sie die berufsbedingten Erkrankun-
gen?

□ a. Gering
□ b. 70 %
□ c. 16 %

2.) Sind Öle, Kraftstoffe und Kühlflüssigkeiten für die Haut
eine Belastung?

□ a. Nein, es sind Schmierstoffe, die schaden der Haut nicht
□ b. Ja, wirken auf die Haut aggressiv
□ c. Nein, nur bei empfindlicher Haut

3.) Kann Wasser für die Haut gefährlich sein?
□ a. Nein
□ b. Wasser ist ein Gefahrstoff
□ c. Ja

4.) Welche Erkrankungen drohen bei nicht ausreichenden
Schutzfunktionen?

□ a. Keine, die Haut braucht kein Schutz
□ b. Ekzem, Allergie
□ c. Entzündungen

5.) Sind UV-Strahlen der Sonne oder beim Schweißen für
die Haut schädlich?

□ a. Nein
□ b. Nur, wenn man länger als 3 Stunden am Tag sich dem

aussetzt
□ c. Ja drohende Erkrankungen sind Sonnenbrand und Haut-

tumore

6.) Wann sind Ihrer Meinung nach Hautschutzmittel anzu-
wenden?

□ a. Einmal in der Woche, dass reicht aus
□ b. Überhaupt nicht, dass schadet der Haut nur
□ c. Hautschutzmittel vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende

sowie nach den Pausen anwenden

7.) Was ist Ihrer Meinung nach ein Hautschutzplan?
□ a. Ein Plan über die Haut
□ b. Es gibt kein Plan über die Haut
□ c. Der Hautschutzplan enthält u.a. Angaben zur Hautgefähr-

dung und zu Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflege-

mitteln, wie z.B. auch zu Produktnamen oder Werksbezeich-
nungen und wo und von wem Hautmittel und Schutzhand-
schuhe erhältlich sind.

8.) Wie viel qm Haut hat der Mensch?
□ a. 1 qm
□ b. 2 qm
□ c. 3 qm

9.) Sind Verkehrswege ständig freizuhalten?
□ a. Ja, sie dienen auch als Flucht und Rettungswege
□ b. Nein
□ c. Nein, nur wenn sie eine sichtbare Kennzeichnung haben

10.) Wie müssen Kleinkomponenten transportiert werden?
□ a. In entsprechenden Behältern
□ b. Auf Paletten mit Flurförderzeugen
□ c. Dürfen nur von Hand transportiert werden

11.) Müssen die Benutzer von Flurförderzeugen besondere
Kenntnisse haben?

□ a. Ja, Kenntnisse über die Tragfähigkeit des Gabestaplers
und die zu befahrenden Verkehrswege sowie die Berechti-
gung ein Gabelstapler zu führen

□ b. Nein
□ c. Man darf ab dem 18 Lebensjahr ohne Einweisung ein

Stapler führen

12.) Was muss beim Betrieb von Pressen beachtet werden?
□ a. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden damit keine

Quetschungen der Hände auftreten
□ b. Pressen müssen mit entsprechenden Schutzeinrichtungen

ausgerüstet sein
□ c. Man muss beachten, dass der richtige Druck zum Pressen

eingestellt ist

13.) Wer ist für eine genaue Ermittlung der Gefahren bei
Arbeitsvorgängen und Tätigkeiten verantwortlich?

□ a. Keiner, jeder muss sich selbst schützen
□ b. Der Unternehmer und verantwortliche Führungskräfte
□ c. Aus der Belegschaft wird einer bestimmt                           �
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Innerbetrieblicher
Transport

Die in dem jeweiligen Instand-
haltungswerk angelieferten
Kleinkomponenten von Schie-
nenfahrzeugen müssen an ver-
schiedene Stellen, z.B. zur La-
gerung, Bearbeitung und Prü-
fung, transportiert werden. Bei
geringfügigen Transportarbeiten
werden diese meist manuell, bei
größeren Transportentfernun-
gen sowie bei schwereren Las-
ten mit entsprechenden Flurför-
derzeugen, Transport- und Hilfs-
mitteln ausgeführt. Der sichere
Transport muss gewährleistet
sein. Gefahren können u.a.
durch Engstellen oder bauliche
Mängel an den Verkehrswegen,
unsachgemäße Verwendung
der Flurförderzeuge oder falsche
Hebe- und Tragetechnik ent-
stehen.

Verkehrswege
Aufgrund abgestellter Materia-
lien im Verlauf des Verkehrswe-
ges können leicht gefährliche
Engstellen auftreten, die den
Transport behindern und zu
Quetschung führen.

Die Verkehrswege müssen des-
halb ständig freigehalten wer-
den, insbesondere wenn diese
auch als Flucht- und Rettungs-
wege genutzt werden. Empfeh-
lenswert ist unabhängig von der
Raumgröße eine für jeden deut-
lich sichtbare Kennzeichnung
von Verkehrs-, Arbeits- und La-
gerflächen. Engstellen aufgrund
fehlerhaft abgestellter Materia-
lien können so schnell erkannt
und auch vermieden werden.

Befinden sich Gefahrstellen im
Verkehrsweg, die nicht zu ver-
meiden sind, müssen an diesen
gelb-schwarze Markierungen
angebracht sein, z.B. an An-
stoß- oder Stolperstellen. Zu-
dem führen Löcher, Uneben-
heiten oder Verschmutzungen
auf den Verkehrswegen häufig
zu Stolper-, Rutsch- und Sturz-
unfällen. Um hier frühzeitig
Schäden am Verkehrsweg zu
erkennen sind regelmäßige
Kontrollen notwendig. Auch die
Beschäftigten selber müssen

hier einen Beitrag leisten, in-
dem sie ihren Vorgesetzen fest-
gestellte Mängel unverzüglich
melden.

Flurförderzeuge,
Transport- und Hilfsmittel
Der Transport der Kleinkompo-
nenten, die in entsprechenden
Behältern bereitgestellt werden,
mit Flurförderzeugen, wie Ga-
belstapler und Hubwagen, ver-
langt von den Benutzern be-
sondere Kenntnisse und Fähig-
keiten, damit es nicht zu unge-
wollten Ereignissen kommt.

Kenntnisse über die Tragfähig-
keiten, z.B. des Staplers und
der zu befahrenden Verkehrs-
wege, aber auch die der Regale
und Stapelgestelle sind wich-
tig. Ebenso die Fähigkeiten eine
Last mit dem Flurförderzeug si-
cher aufzunehmen und trans-
portieren zu können (Abbildung
1). Bevor der berechtigte Be-
nutzer jedoch das Gerät ein-
setzt hat er sich vor Arbeitsbe-
ginn durch eine Sicht- und Funk-
tionsprüfung vom arbeitssiche-
ren Zustand zu überzeugen.

Transport- und Hilfsmittel, die
speziell auf die Größe und Form
der Kleinkomponenten abge-
stimmt sind, z.B. durch ent-
sprechende Halterungen oder
Ablagemöglichkeiten, leisten
einen zusätzlichen Beitrag für
den sicheren und schadens-
freien Transport (Abbildung 2).

Heben und Tragen
Geringfügige Transportarbeiten
werden meist manuell ausge-
führt. Ob es sich allerdings um
geringfügige Arbeiten handelt,
kann meist nicht allgemein be-
antwortet werden. Hier sind für
die Beurteilung eine Reihe von
Einflussfaktoren zu berücksich-
tigen.

Nachfolgend sind einige Kriteri-
en aufgeführt, die für die Bean-
spruchung des Rückens bzw.
der Wirbelsäule maßgebend
sind:
� Lastgewicht
� Tragedauer
� Trageweg
� Häufigkeit der Hebe- und

Tragevorgänge

Aufarbeitung
der Klein-

komponenten
von Schienen-

fahrzeugen
Um größtmögliche Sicherheit, hohe Verfügbarkeit und

einen möglichst störungsfreien Bahnbetrieb zu gewähr-
leisten, müssen sämtliche Bauteile von Schienenfahrzeu-

gen in regelmäßig wiederkehrenden Zeiträumen bzw.
nach erbrachten Laufkilometern der Schienenfahrzeuge

vorbeugend instand gehalten werden.

An den Schienenfahrzeugen sind neben Fahrzeug-
kästen, Drehgestellen und Radsätzen, auch zahlreiche
eher kleinere Baugruppen instand zu halten, z.B. die

Komponenten der Bremsanlagen, die Teile der Zug- und
Stoßeinrichtungen und die technischen Sicherheitsein-

richtungen am Fahrzeug. Diese werden hier kurz zusam-
menfassend „Kleinkomponenten“ genannt.

Im folgenden Artikel gibt Dipl.-Ing. (FH) Christoph
Rützel vom Technischen Aufsichtsdienst der Eisenbahn-
Unfallkasse für wichtige Bereiche und Arbeitsvorgänge
bei der Aufarbeitung von Kleinkomponenten Hinweise

auf Gefahren und zeigt mögliche Schutzmaßnahmen auf,
um Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigen zu

gewährleisten.
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� Körperhaltung (z.B. verdre-
hen des Oberkörpers)

� Tragetechnik
� Abmessungen der Last

Zur Vermeidung eines Ge-
sundheitsrisikos sollten folgen-
de Richtwerte in Abhängigkeit
von Alter und Geschlecht für
häufiges Tragen von Lasten bei
manuellen Hebe- und Trage-
vorgängen nicht überschritten
werden:

Männer:
15 - 17 Jahre: 15 Kg
18 - 39 Jahre: 25 Kg
ab 40 Jahre: 20 Kg
Frauen:
15 - 17 Jahre: 10 Kg
18 - 39 Jahre: 15 Kg
ab 40 Jahre: 10 Kg

Da Kleinkomponenten Lastge-
wichte von ca. 50 Kg aufweisen
können, müssen entsprechen-
de Maßnahmen getroffen wer-
den.

Eine technische Maßnahme zur
Minderung der Belastung bei
Hebe- und Tragearbeiten ist
durch den Einsatz von Kranan-
lagen möglich (Abbildung 3).
Diese werden häufig an den
Demontage- bzw. Montage-
ständen eingesetzt, um die
Kleinkomponenten aus oder in
den bereitgestellten Transport-
behälter zu heben.

Hierbei ist darauf zu achten,
dass geeignete Lastaufnahme-
oder Anschlagmittel, wie z.B.
Greifer, Klauen, Klemmen, Seile
oder Bänder, mit denen die
Kleinkomponenten sicher an-
gehoben und befördert werden
können, vorhanden sind.

Lagerung
Kleinkomponenten, Ersatzteile
und zur Aufarbeitung benötigte
Hilfsstoffe werden in aller Regel
in Regalen gelagert, bevor sie

zur Bearbeitung bzw. für den
Gebrauch benötigt werden. Bei
der Lagerung muss u.a. sicher-
gestellt sein, dass Beschäftigte
nicht durch herabfallende, um-
fallende oder wegrollende
Gegenstände, ausfließende
Stoffe oder durch die Lagerein-
richtung selbst gefährdet wer-
den. Ortsfeste Regale sind
zudem mit einem gelb-schwarz
gekennzeichneten Anfahr-
schutz (Abbildung 4) an den
Eckbereichen sowie an den
Durchfahrten vor Beschädi-
gung, z.B. durch Stapler, zu si-
chern.

Weiterhin sind folgende Merk-
male für eine sichere Lagerung
wichtig:

� Die zulässigen Flächenbe-
lastungen, Schütt- und Sta-
pelhöhen sind vorgegeben
(z.B. durch gut sichtbare
Hinweisschilder).

� Lagereinrichtungen, wie
Regale und Schränke sind
standsicher aufzustellen
(z.B. durch Verbindungen
untereinander oder mit Bau-
werkteilen).

� Verkehrswege sind so be-
messen, dass eine sichere
Ein- und Auslagerung ge-
währleistet ist.

Montage und
Demontage

Die Aufarbeitung der jeweiligen
Kleinkomponenten erfolgt in den
dafür vorgesehenen Werkstät-
ten. Dort werden diese für die
Aufarbeitung in ihre Bestand-
teile zerlegt. Dabei wird jedes
zerlegte Teil auf seinen verwen-
dungsfähigen Zustand über-
prüft, unbrauchbar gewordene
Teile werden ausgewechselt
oder aufgearbeitet.

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3 Abbildung 4
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Beim Aufarbeitungsprozess
werden im Bereich der Monta-
ge und Demontage übliche
Schlosserwerkzeuge, vorhan-
dene Montagewerkzeuge und
technische Einrichtungen und
Hilfsmittel, wie elektrisch oder
druckluftbetriebene handge-
führte Maschinen, z.B.
Schraubgeräte und Bohrma-
schinen verwendet.

Die Arbeitsstände sind in der
Regel mit allen notwendigen
elektrischen Werkzeugen und
Geräten (z.B. Bohrmaschinen,
Schleifmaschinen usw.) und
Handwerkszeugen (z.B. Ham-
mer, Schraubendreher, Schrau-
benschlüssel usw.) ausgerüs-
tet, um eine einfache und
schnelle Montage bzw. Demon-
tage vorzunehmen.

Neben einer falschen Verwen-
dung und Zweckentfremdung
von Werkzeugen und Geräten
führen u.a. Beschädigungen an
diesen immer wieder zu Unfäl-
len. Eine vorbeugende und
sachkundige Instandhaltung al-
ler Arbeitsmittel ist deshalb un-
umgänglich.

Dies betrifft bei den Handwerks-
zeugen vor allem die Überprü-
fung des ordnungsgemäßen
Sitzes der Handgriffe und eine
Sicht- oder Maßkontrolle.

Für spezielle Kleinkomponen-
ten sind besondere Einrichtun-
gen an den Arbeitsständen er-
forderlich. So sind beispiels-
weise zum Spannen und Ent-

spannen von Federn, die sich in
einigen Kleinteilen befinden, an
den Arbeitsständen Pressen
installiert.

Beim Betrieb von Pressen ist
darauf zu achten, dass Vorkeh-
rungen getroffen werden, damit
keine Quetschungen der Hän-
de auftreten. Um ein sicheres
Bedienen der Pressen zu ge-
währleisten, müssen diese mit
entsprechenden Schutzeinrich-
tungen ausgerüstet sein. Eine
bewährte Schutzeinrichtung ist
die Zweihandschaltung, bei der
während der Bedienung immer
beide Hände außerhalb des
Gefahrenraumes sind.

Reinigung
Die zur Aufarbeitung kommen-
den Kleinkomponenten sind
häufig verschmutzt. Risse oder
Beschädigungen lassen sich
meistens erst nach einer gründ-
lichen Reinigung erkennen. Des-
halb durchlaufen in der Regel
alle Kleinkomponenten und
selbst die demontierten Einzel-
teile intensive Reinigungsvor-
gänge.

Bevor dabei Reinigungsmittel
eingesetzt werden, die gesund-
heitsschädliche Stoffe enthal-
ten, muss geprüft werden, ob
nicht auch gefahrstofffreie so-
wie umweltschonende Reiniger
einsetzbar sind. Ist dies nicht
möglich, müssen entsprechen-
de Vorkehrungen getroffen wer-
den, um z.B. den Hautkontakt
zu vermeiden.

Zur Reduzierung der Gesund-
heitsgefährdung und der Um-
weltbelastung sollte jedes Rei-
nigungsverfahren im ausgewo-
genen Verhältnis von mechani-
scher zu chemischer Reini-
gungsarbeit erfolgen. Anstelle
der Reinigung mit Hand haben
sich bei einigen Kleinkompo-
nenten, geschlossene Wasch-
systeme bewährt (Abbildung 5),
mit denen bei Einsatz von ge-
fahrstoffhaltigen Reinigungsmit-
teln, die Gesundheitsgefähr-
dung weiter verringert werden
kann.

Für die Bedienung der Wasch-
systeme bzw. -automaten so-
wie für die evtl. verwendeten
Gefahrstoffe sind Betriebsan-
weisungen aufzustellen. Die
Beschäftigten sind darüber hin-
aus in regelmäßigen Abstän-
den über die in den Betriebsan-
weisungen gemachten Anga-
ben zu unterweisen.

Funktionsprüfung
Eine fachgerechte Prüfung der
aufgearbeiteten Kleinkompo-
nenten ist Bestandteil eines je-
den Aufarbeitungsprozesses.
Bei der Funktionsprüfung wird
der reale Einsatz der Kleinkom-
ponente im Fahrzeug über ei-
nen Prüfstand simuliert. Der
Prüfstand führt dabei alle Funk-
tionen aus, die normalerweise
über das Fahrzeug auf die Kom-
ponente einwirken. Werden bei
der Prüfung noch Mängel fest-
gestellt, so müssen die entspre-
chenden Teile nachgearbeitet
werden. Bei der Prüfung kom-
men häufig aufgrund der kom-
plexen Abläufe computerge-
steuerte Prüfsysteme zum Ein-
satz.

Ein wichtiger Punkt, der insbe-
sondere beim Bau von Prüf-
ständen zu berücksichtigen ist,
ist die ergonomische Gestal-
tung. Die Berücksichtigung in-
dividueller Körpermaße, Anzei-
ge- bzw. Bildschirmgrößen,
Anordnungen der Bedienele-
mente sowie die Seh- und Be-
leuchtungsverhältnisse sind ei-
nige Kriterien, die einen gesund-
heitsgerechten Arbeitsplatz am
Prüfstand ausmachen.

Fazit

Die Aufarbeitung bzw. Instand-
haltung der Kleinkomponenten
von Schienenfahrzeugen ist ein
wichtiger Bereich bei der Fahr-
zeuginstandhaltung.

Die oben beschriebenen Aus-
führungen zur Arbeitssicherheit
haben aufgrund der Vielfältig-
keit im Bereich der Kleinkom-
ponentenaufarbeitung keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Gefährdungen, die bei den
Arbeitsvorgängen und Tätigkei-
ten auftreten können, sind durch
den Unternehmer bzw. durch
die verantwortliche Führungs-
kraft  genau zu ermitteln und zu
beurteilen. Aus der Beurteilung
sind notwendige Maßnahmen
zur Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten abzuleiten.
Technische Maßnahmen müs-
sen dabei den Vorrang vor or-
ganisatorischen, persönlichen
bzw. verhaltensbedingten Maß-
nahmen haben. Eine hilfreiche
Unterstützung des Unterneh-
mers bzw. der verantwortlichen
Führungskraft bei dieser wichti-
gen Aufgabe leisten die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und
die Betriebsärzte.                             �

Abbildung 5

Lösungen

Zu: Ein Sicherheitstest
1.) ...................................  c
2.) .................................... b
3.) .................................... c
4.) ................................ b, c
5.) .................................... c
6.) .................................... c
7.) .................................... c
8.) .................................... b
9.) .................................... a
10.) .................................. a
11.) .................................. a
12.) .............................. a, b
13.) .................................. b

Zu: „Kennen Sie sich aus“
1.) ...................................  c
2.) .................................... c
3.) .................................... c
4.) .................................... b
5.) .................................... c
6.) .................................... a


